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für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefährlicher Güter
mit Seeschiffen

1 Rechtsg rund lagen
1 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der 
Allgemeinen Einleitung der Anlage der GefahrgutVSee in der Fassung 
der 1. See-Gefahrgut-Anderungsverordnung vom 27. Juli 1982 
(BGBL. I, 1982, S. 1113 ff.).

2. Antragsteller 
Blefa - Felser GmbH 
5952 Attendorn

3. Beschreibung der Bauart
Faß aus Aluminium mit festem Oberboden, der durch einen Kopfring 
verstärkt ist, und Füll- und Entlüftungsöffnung.
Nennvolumen: 216,5 1 
Werkstoff: Aluminium 99,5 %
Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß V1R2 DtN 6643 und VLR3/4 DIN 6643 (Fassung 
2/72) verschlossen.

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß

Bericht 98 753 Vgab 51
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 25.01.1983

einer Bauartprüfung entsprechend den "Richtlinien für das Verfah
ren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die 
Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001 vom 21.09.1982 (Bundesanzeiger 1982, 
Nr. 232a) unterzogen worden sind.

5, Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen gefertigt werden. 
Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den gefertigten 
Verpackungen die für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt 
s lnd.
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7. Kennza 1chnuog
Die nach der zugelassenen Bauart gefertigten Verpackungen sind 
dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

1BI/X1,6-Y2,4-Z3,6/. ./D/2083/.
(Hers tellungs- 

jahr)
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers)

8. Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart gefertigten und entsprechend 

Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vorschriften der Gefahr- 
gutVSee solche Verpackungen zulässig sind.

8.2 Entsprechend der Leistungsfähigkeit der Verpackung müssen die vor
gesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I bis III zu
geordnet sein.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,6 g/cm3 bzw. 2,4 g/cm3 bzw.
3,6 g/cm3 nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck einschließlich Partialdruck evtl, vor
handener Gase) der Füllgüter bei 55 °C darf 2,7 bar Überdruck 
nicht überschreiten.

8.5 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, 
daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen demjenigen, 
der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind.

9. Sonstiges
9.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) / der 

Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschiffahrtsorganisation (IMO) 
festgelegten Prüfanforderuogen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter.

9.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird Vorbehalten.
9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.
9.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin"(ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht.
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